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Die Ist-Situation freilebender Katzen

GrofRer Katzenschutzreport
des Deutschen
Tierschutzbundes (Juli

2023): https://www.jetzt-katzen-
helfen.de/fileadmin/Seiten/Kampagn
e_Katzenschutz/Downloads/Der_gro
sse_Katzenschutzreport.pdf

e O27% der 614
befragten
Mitgliedsvereine
hatten im Jahr 2022
direkten Kontakt zu
frellebenden Katzen.

e 847 unterstutzen oder
betreuen Futterstellen fur
frellebende Katzen.

Stabsstelle

der Landesbeauftragten fur

Tierschutz BW

Umfrage des Deutschen Tierschutzbundes
(September 2024), Speziell fur BW nttps://www jetzt-katzen-

helfen.de/fileadmin/Seiten/Kampagne_Katzenschutz/Downloads/Katzenschutzreport_Ergaenz
ungen_BW_2024.pdf

» 77 % der Tierschutzvereine berichten von steigenden
Populationen an Straldenkatzen.

» 79 % der Mitglieds-Tierschutzvereine BW hatten eine
starkere Anfrage fur die Aufnahme von Katzen.

» 98 % der Mitglieds-Tierschutzvereine BW hatten nicht
ausreichend Platze, um die vielen Katzen aufzunehmen.

e 67 % der Mitglieds-Tierschutzvereine mussten (viel)
mehr Kitten aufnehmen als im Jahr zuvor.

» Die Mehrheit (81 %) der Mitglieds-Tierschutzvereine
gibt an, dass der grodte Faktor fur

Frustration sei, dass das Strallenkatzen-  ¢'&5
problem von der Politik nicht Baden-Wiirttemberg
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Die Ist-Situation verwilderter Katzen Tierschutz BW

Lokale Gruppen und Einzelpersonen
- Futterstellen, teilweise auch Schlafstellen

- Kastrationen und tiermedizinischen Behandlung bei ortlichen
Tierarzten

- Finanzierung oft wackelig
—> oft ganzlich privat
- teilweise von ortlichen Tierheimen
- teilweise Topfe bei den Gemeinden

- begrenzte Fordermoglichkeiten durch das MLR (spater mehr)




Rechtliche Einordnung verwilderter Katzen
— Abgrenzung
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Freilebende Katzen

= verwilderte Katzen, die
keinem Halter i.S.v. § 2 TierSchG
zugeordnet werden konnen
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Rechtliche Einordnung freilebender Katzen
— Fundrecht

- Praktisch alle freilebenden Katzen fallen unter das Fundrecht,
sobald sie von jJemandem gefunden und an sich genommen
werden (weiterhin umstritten).

* BVerwG, Urt. v. 26.4.18 - 3 C 24/16 verwahrloster Hund

« OVG RP, Urt. v. 20.11..18 - 7 A 10624/18 (Rn. 4, Rn. 27) nicht gechippte
und nicht tatowierten Katze

« VG Wurzburg, Urt. v. 411.19 - W 8 K 19.842 (Rn. 25) unmarkierte Katze

* VG Schwerin ist sich unsicher, Urt. v. 14.06.2023 — 7 A 114/22 SN
(unveroffentlicht), S. 8-10

« BMEL-Schreiben vom 17.12.24 und vom 14.01.25

- Ablieferungsrecht & Verwahrung durch Fundbehorde, § 967 BGB.

- Verwahrung = Versorgung mit einer angemessenen Unterkunft,
Futter und tierarztlicher Behandlung gem. § 2 TierSchG =
Betreute Futterstelle oder grofRes Freigehege.

Stabsstelle

der Landesbeauftragten fur

Tierschutz BW

Ausfuhrlich:

* Am Ende der Prasi
« Hirt/Maisack/Moritz/Felde, Kommentar

zum TierSchG (4. Aufl. 2023 CH Beck)
Einleitung Rn. 116 ff.

« StN SLT BW https://mlrbaden-

wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m
-milr/intern/dateien/PDFs/SLT/2020-04-

24 _Katzenschutz_Zustaendigkeiten.pdf

*So geregelt z.B. in VwV Fundtiere Meck-

Pom 2020 https://www.landesrecht-
mv.de/bsmv/document/VVMV-
VVMV000009844

= Einfangen-Kastrieren-

- Kastration.

- Nach 6 Monaten Eigentumserwerb der Gemeinde
(§§ 976 Abs. 1, 973 Abs. 1 S. 1 BGB).

Freisetzen-Betreuen.
* Durchgefuhrt oftmals durch
Katzenschutzende. A
 Finanziert durch die 2@6§
Fundbehorde.

BadenWﬁffﬁéﬁlberg
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Rechtliche Einordnung verwilderter Katzen
— Jagdrecht?

Das Jagdrecht ist auf den Fang verwilderter Katzen durch
Katzenschutzende regelmalRig NICHT anwendbar. Katzenschutzende
Jagen” die Katzen nicht, sondern fangen sie zur medizinischen
Versorgung und Kastration.

- Der Fallenfang in Drahtgitterfallen ist deshalb NICHT nach Jagdrecht
verboten.

Sl}ld Tiecutzverein
. . . illingen-Sch -
- kein jagdlicher Fallenschein notig. Wenningen

- keine Zustimmung der jagdausubungsberechtigten Person notig.

https://tierschutz.hessen.de/sites/tierschutz.hessen.de/files/2024-
08/zur_zulaessigkeit_des_betreibens_von_katzenfallen_im_hinblick_auf_das_jagdrecht und_d
as_tierschutzrecht.pdf

MINISTERIUM FUR LANDLICHEN RAUM UND VERBRAUCHERSCHUTZ


https://tierschutz.hessen.de/sites/tierschutz.hessen.de/files/2024-08/zur_zulaessigkeit_des_betreibens_von_katzenfallen_im_hinblick_auf_das_jagdrecht_und_das_tierschutzrecht.pdf
https://tierschutz.hessen.de/sites/tierschutz.hessen.de/files/2024-08/zur_zulaessigkeit_des_betreibens_von_katzenfallen_im_hinblick_auf_das_jagdrecht_und_das_tierschutzrecht.pdf
https://tierschutz.hessen.de/sites/tierschutz.hessen.de/files/2024-08/zur_zulaessigkeit_des_betreibens_von_katzenfallen_im_hinblick_auf_das_jagdrecht_und_das_tierschutzrecht.pdf

Stabsstelle

der Landesbeauftragten fur
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Zentrale Inhalte
einer KatzenSchVO

. Unkontrollierter Auslauf von Halterkatzen wird an 3 Voraussetzungen geknupft:

2)

Kastration, Kennzeichnung und Registrierung (KKR-Pflichten).

« Festsetzung des Geltungsgebiets: ganzes Gemeindegebiet oder ein Teil davon.
« Betretungsrecht bzgl. Privatgelande und Unterstutzungspflichten von Grundstuckberechtigten.

» Evtl. (deklaratorische bzw. Detail-) Regelungen zum ,Wie" der Versorgung
frellebender Katzen: Einfangen-Kastrieren-Freisetzen-Betreuen.

Die Kastration freillebender Katzen

= Voraussetzung fur den Erlass einer KatzenSchVO = Inhalt der KatzenSchVO  BadenWiirttemberg
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Katzenschutzverordnungen in BW Stabsstelle
der Landesbeauftragten fur
Inzwischen in ca. 102 Kommunen in BW Tierschutz BW

(Stand Okt. 2024)

In BW: Zustandig zum Erlass sind die
Gemeinden (§ 1 der Katzenschutz-
Zustandigkeitsverordnung BW)

Muster und FAQs der Landesbeauftragten

BW: https://www.baden-
wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid
/erste-gemeinde-erlaesst-katzenschutzverordnung/

Muster des Bayrischen Umwelt-Ministeriums:
https://www.stmuv.bayern.de/themen/tiergesundheit_tie
rschutz/tierschutz/katzen_kastration/index.htm

Auch erlassene Verordnungen konnen als

Muster dienen, z.B. Berliner Verordnung:
https://www.berlin.de/sen/verbraucherschutz/aufgaben/t
lerSChUtZ/katZensChUtzverordnunq/artlkel 120633 1php MINISTERIUM FUR LANDLICHEN RAUM UND VERBRAUCHERSCHUTZ
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Stabsstelle

der Landesbeauftragten fur

Tierschutz BW

Erlassvoraussetzungen
fur eitne KatzenSchVO

§ 13b TierSchG

Die Landesregierungen werden ermachtigt, durch Rechtsverordnung zum Schutz freilebender

Katzen bestimmte Gebiete festzulegen, in denen >

1. an diesen Katzen festgestellte erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schaden auf die hohe

Anzahl dieser Tiere in dem jewelligen Gebiet zuruckzufuhren sind und

2. durch eine Verminderung der Anzahl dieser Katzen innerhalb des jeweiligen Gebietes deren
Schmerzen, Leiden oder Schaden verringert werden konnen.

(...) Insbesondere konnen in der Rechtsverordnung

1. der unkontrollierte freie Auslauf fortpflanzungsfahiger Katzen in dem jeweiligen Gebiet
verboten oder beschrankt sowie

2. eine Kennzeichnung und Registrierung der dort gehaltenen Katzen, die unkontrollierten
frelen Auslauf haben konnen, vorgeschrieben

werden. Eine Regelung nach Satz 3 Nummer 1 ist nur zulassig, soweit andere Mallnahmen,
insbesondere solche mit unmittelbarem Bezug auf die freilebenden Katzen, nicht ausreichen.

[...] B

Baden Wurttemberg
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Erlassvoraussetzungen
fur eine KatzenSchVO

Stabsstelle

der Landesbeauftragten fur

Tierschutz BW

>

Fur die Einfuhrung einer Pflicht zur Kennzeichnung
und Registrierung (§ 13b S. 3 Nr. 2 TierSchQG)

- reicht laut BMEL fur die Dokumentation der ,hohen Anzahl” (§ 13b S. 1 Nr. 1) die Erhebung, dass
Kolonien bestehen, eine nummerische Erhebung ist nicht nétig (so BMEL in Antwort auf eine Ki.
Anfrage BT-Drs. 18/11890, S. 12-13, siehe auch aktuell: Drucksache 20/10629, S. 2-3).

- braucht es laut Gesetzesbegrundung keine Erhebung des mit der hohen Anzahl einhergehenden
Katzenleids (§ 13b S. 1 Nr. 2), denn dieses und die Kausalitaten werden bei freilebenden Katzen
vermutet (amtl. Gesetzesbegrundung zu § 13b TierSchG BT-Drs. 17/10572, S. 32).

Fur die Einfuhrung eines Auslaufverbots unkastrierter Katzen (§13b S. 3 Nr. 1
TierSchQG) braucht es die Dokumentation, dass andere MafRnahmen nicht ausreichen.

- Kastration freilebender Katzen
- Aufforderung an die Bevolkerung, die eigene Freigangerkatze zu kastrieren; ,Kastrationstage”

> Informationskampagnen 8

Badeniv&drzggmberg
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Erlassvoraussetzungen
fur etne KatzenSchVO

Stabsstelle

der Landesbeauftragten fur

Tierschutz BW

Fur die EinfUhrung eines Auslaufverbots unkastrierter Katzen (§13b S. 3 Nr. 1
TierSchQG) braucht es die Dokumentation, dass andere MafRnahmen nicht ausreichen.

- Dokumentieren, dass man sich der ,Erlassvoraussetzungen” bewusst ist und sie ernst nimmt!
- Das, was man an Nachweisen hat, sammeln und archivieren!
— Nach Erlass der KatzenSchVO weiter dokumentieren!

- In der VO-Begrundung erganzend darauf verweisen, dass Erfahrungswerte inzwischen generell
zeigen, dass andere Malinahmen in der Regel nicht ausreichen!

Dissertation Leipzig 2023:

- Es dauerte 10 Jahre bis die Kastrationszahlen bei freilebenden Katzen uberhaupt merklich sanken.
- Fazit: ,Die Kastration von Freigangerkatzen zur Verhinderung der unkontrollierten Fortpflanzung
bleibt ebenso wie die strikte Weiterfuhrung des Kastrationsprogrammes auch bet sinkenden

Kastrationszahlen Vorrausetzung fur eine stabile Population auf niedrigem Niveau mit einem guten
Gesundheitszustand.” (S. 63) e

https://www.vetmed.uni- 2R
leipzig.de/fileadmin/Fakult % C3%A4t_VMF/Institut_Tierhygiene_%C3%96ffen <
tliches_Veterin%C3%A4rwesen/Dokumente/Rebecca_Gro%C3%9Fmann.pdf Baden-Wiirttemberg
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Erlassvoraussetzungen
fur eine KatzenSchVO

Stabsstelle

der Landesbeauftragten fur

Tierschutz BW

Das Veterinaramt als Informationslieferant

Kennt das Veterinaramt die Situation im Gemeindegebiet?
- Evtl. nein, weil das Thema an ithm vorbeilauft.

- Evtl. teilweise, weil es intensiven Kontakt zu Tierschutzverein pflegt bzgl. Katzen
auf Privatgrundstucken.

- Selten umfassend.




Erlassvoraussetzungen Stabsstelle
. . der Landesbeauftragten fur
fur etne KatzenSchVvVO Tierschutz BW

Die Ehrenamtlichen/das Tierheim als Informationslieferanten

super Zahlen — rudimentare Zahlen — gar keine Zahlen

super Dokumentation — rudimentare Dokumentation — gar keine Dokumentation

gut organisiert in Vereinsstrukturen VEersus lose verbundene Einzelpersonen

Umfrage des DTB am Anfang der Prasi — reicht das?
927% der 614 befragten Mitghedsvereine hatten im Jahr 2022
direkten Kontakt zu freilebenden Katzen.




Stabsstelle

der Landesbeauftragten fur

Tierschutz BW

Erlassvoraussetzungen
fur etne KatzenSchVO

Andere Datenlieferanten 3
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Kastrationspflicht bzgl. Halterkatzen
= verhaltnismalRliger Eingriff ins verfassungs-
rechtliche Eigentumsrecht (Art. 14 GG)

andere Mallnahmen haben nicht zum Erfolg gefuhrt. - Kastrationspflicht ist das ,letzte Mittel".

Stabsstelle

der Landesbeauftragten fur

Tierschutz BW

- Vorteile der Kastration fur die Freigangerkatze und deren Haltungsperson: Verhinderung
bestimmter Infektionen, Verminderung von tatlichen Auseinandersetzungen mit anderen
Katzen Vermeidung des sexuell bedingten weitlaufigen Herumstreunen und z.T. tagelange
Wegbleiben bzw. Abwandern von Katzen; Reduzierung der Gefahr, im StraRenverkehr zu
verunglucken.

- Keine Kastrationspflicht fur Katzen ohne unkontrollierten Freigang.
- Ausnahmevorschrift in der KatzenSchVO macht Ausnahmen vom Kastrationsgebot moglich.

- parlamentsgesetzliche Grundsatzentscheildung des Gesetzgebers fur die Kastrationspflicht
von Freigangerkatzen liegt in § 13b TierSchG vor.

@
——

ATL, /’" ' - Wenn die Erlassvoraussetzungen erfullt sind, Uberwiegt das dffentliche
14 GG Art. Interesse, die Zahl und damit das Leid der freilebender Katzen

der Katzenhaltenden (Art. 14 GQ). Baden&:rttémberg
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' 20aGG dauerhaft zu vermindern (Art. 20a GQG), das Eigentumsrecht <



Gebietsfestlegung in
der KatzenSchVO

Ganzes Gemeindegebiet meist sachgemali.

Bel kleineren Gebieten (z.B. weit auseinander-
liegende Ortsteile), bitte beachten:

* ca. 5 km Radius um jede Kolonie

* naturliche Fortbewegungs-Hindernisse
einbeziehen (Gewasser, steile Abhange, etc.)

« Praktikabilitat einbeziehen (Kontrolle,
Vollzug, Vermittelbarkeit, laufende
Anpassung des Gebiets bel neu entdeckten
Kolonien)

WALLHAUSEN

OHNHAUSEN
DINGELSD'E]RF,.
Campingplatz
Seepark
Fliesshorn
Am besten bewertet
£ Pfahlk
Unteruhlc
LITZELSTETTEN S
@
= %, InsSel Mainau

WALDSIEDLUNG 3¢
“'Schwakete

Wollmatinger
Riedi= &
Untersee*™
Gnadensee

Tanerwilen
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Durchsetzung der KKR-Pflichten
ggu Haltungspersonen

Stabsstelle

der Landesbeauftragten fur

Tierschutz BW

Keine Ahndung als OWi/Straftat méglich,

aber anlassbezogene Durchsetzung per Kastrationsanordnung und
Verwaltungsvollstreckungsmalinahmen reicht vollig: Zwangsgeld und insb.
Ersatzvornahme und unmittelbare Ausfuhrung.

= Muster einer Kastrationsanordnung bei der SLT. Gerne anfragen!

Umfragen: Der Aufwand ist gering.

- Umfrage der Hessischen Landestierschutzbeauftragten beil den hessischen
Gemeinden (https://tierschutz.hessen.de/sites/tierschutz.hessen.de/files/2024-
08/katzenschutzvo-umfrage_bei_gemeinden-pm_august 2024.pdf )

- Umfrage der Katzenschutzinitiative Ostalbkreis bei BW Gemeinden (https://politik-
fuer-die-katz.de/wp-content/uploads/2024/03/KIO-Umfrage-Gemeinden-2-7pdf )

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR


https://tierschutz.hessen.de/sites/tierschutz.hessen.de/files/2024-08/katzenschutzvo-umfrage_bei_gemeinden-pm_august_2024.pdf
https://tierschutz.hessen.de/sites/tierschutz.hessen.de/files/2024-08/katzenschutzvo-umfrage_bei_gemeinden-pm_august_2024.pdf
https://politik-fuer-die-katz.de/wp-content/uploads/2024/03/KIO-Umfrage-Gemeinden-2-7.pdf
https://politik-fuer-die-katz.de/wp-content/uploads/2024/03/KIO-Umfrage-Gemeinden-2-7.pdf

Mehr zur Abgrenzung verwilderter Katzen

mit Besitzer/ohne Besitzer

Die Voraussetzungen des Fundrechts: Besitzlos

SITUATION: Verwilderte Katzen

leben auf einem Privatgrundstuck.

SITUATION A: Die Katzen
sind zugelaufen. Der
Grundstucksberechtigte
duldet sie dort nur; er st

kein Halter i.S.v. § 2 TierSchG

cntAallAa

SITUATION C: Kann eine

- In Situation A muss der Grundstucks-
berechtigte dulden, dass die Katzen

SITUATION B: Der
Grundstucksberechtigte ist
Halter der verwilderten
Katzen und muss sie
versorgen (§ 2 TierSchG).

Person nicht (mehr) sagen,
welche der auf threm
Grundstuck lebenden Katzen
sie halt und welche zugelaufen
sind, muss sie auch die
zugelaufenen versorgen (§ 2

TierSchG) (Zustandsstorerhaftung
nach VG Arnsberg, B. v. 20.11.2007, 14 L
749/07, bestatigt in weiterer
Rechtsprechung zu anderen Tierarten)

anderweiltig untergebracht werden. behalten wollen

Wenn Grundstucksberechtigte
die Katzen auf dem Grundstuck

- In Situation B und C ordnet das VetAmt

gem. § 16a TierSchG die Versorgung
und ggfs. eine Bestandsreduzierung

durch Kastration an.

Gute Verhandlungs-
situation fur eine Losung
unter Einbindung von
Ehrenamtlichen und
ggfs. der
Fundbehorde/dem

Wenn Grundstucksberechtigte
das nicht selbst leisten wollen

Vertragstierheim

£8%

Baden-Wiirttemberg
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Betretungsrecht flir Privatgelande Stabsstelle
) ] det: Landesbeauftragten fur
mit freillebenden Katzen; Tierschutz BW
Beauftragung
o otk Aus § 4 des SLT-Musters:
. (U
Pr\\la" o st zur Ergreifung der Katze das Betreten eines Privat- oder Betriebsgelandes
Belr® erforderlich, sind die Grundstuckseigentumer oder Pachter verpflichtet, dies
q er‘OO"e“\‘ zu dulden und die Gemeinde oder eine oder einen von ihr Beauftragten bei

einem Zugriff auf die Katze zu unterstutzen. Mit der Ermittlung der Katzenhalterin
oder des Katzenhalters soll unverzuglich nach dem Aufgreifen der Katze begonnen werden.
Dazu ist insbesondere eine Halterabfrage bei den in § 3 Absatz 2 genannten Registern zulassig.”

Aus § 3 des Musters des bayrischen Umweltministeriums:

.Das Landratsamt/die Stadt oder ein von ihm/ihr Beauftragter darf zur Ergreifung freilebender
Katzen im Schutzgebiet gelegene Privat- und Betriebsgrundstucke betreten. Auf Verlangen des
Grundstuckseigentumers, Pachters oder Mieters haben sich die Vertreterinnen und Vertreter des
Landratsamtes/der Stadt und die von ihm/Ihr beauftragten Personen derart auszuweisen, dass ihre
Befugnis nach Satz 1 erkenntlich ist. Grundstuckseigentumer, Pachter und Mieter sind verpflichtet,
das Betreten des Grundstucks zu dulden und das Landratsamt.../die Stadt... ?&%‘ﬁ

oder von ihm/ihr Beauftragte bei der Erfullung ihrer Aufgabe zu unterstutzen.” Baden-Wiirttemberg
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Stabsstelle

der Landesbeauftragten fur

Tierschutz BW

Betretungsrecht fur Privatgelande
mit frellebenden Katzen;

Beauftragung

- elnerseits: sehr hilfreich beim Einfangen von Katzen auf
Privatgelande durch beauftragte Privatpersonen
(Einzelpersonen bzw. Mitarbeitende eines Tierschutzvereins).

- andererseits: Konfliktpotential, dem lieber von
Behordenmitarbeitenden begegnet wird? (Hat dieses Personal Zeit?)

- Mittelweg: Gute Auswahl ,beauftragter” Personen.
Einzelbeauftragungen vs. Vereinsbeauftragung

- Muster einer Beauftragung bei der SLT. Gerne anfragen!

- Klare Kommunikation in die Community

- Kein Betreten von Wohnungen (wegen Artikel 13 GG)!



Finanzierungsfragen

DIE KOSTEN DER KATZENSCHVO: IM REGELFALL CA. O€.
- Haltungspersonen bezahlen KKR threr Katze.

- Bel Verweigerung geringfugige Verwaltungskosten fur die Durchsetzung
(Anordnung, Ersatzvornahme, ggfs. unmittelbarer Ausfuhrung).

- Kastration (und ggfs. Kennzeichnung und Registrierung) freilebender Katzen
ist kein Kostenpunkt der KatzenSchVO, sondern deren Erlassvoraussetzung.
Wer sie bezahlt, ist vom Erlass der KatzenSchVO unabhangig.

Stabsstelle

der Landesbeauftragten fur

Tierschutz BW

DIE KOSTEN DER VERSORGUNG UND KASTRATION FREILEBENDER KATZEN
- sind vollig unabhangig der KatzenSchVO.
- Fundrecht st Pflichtaufgabe nach Weisung.

- Kastrationen gehaltener Katze verhindert weitere Nachkommen bei den
frellebenden.

—->die KatzenSchVO ist ein Kostendrucker,
kein Kostenverursacher!

Wird vielenorts noch nicht so umgesetzt.



https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/tierschutz-tiergesundheit/tierschutz/tierheimfoerderung
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/tierschutz-tiergesundheit/tierschutz/tierheimfoerderung
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/tierschutz-tiergesundheit/tierschutz/tierheimfoerderung

Stabsstelle

der Landesbeauftragten fur

Argumente fur die KatzenSchVO Tiorschuts BW

- 1st ein essentieller Baustein fur die Populationsreduzierung der freilebenden Katzen.
- Leid-Reduzierung; Entlastung der Tierheime und des Fundtierbudgets der Kommune.

- Dbietet Rechtssicherheit und Hilfe bei der Kommunikation mit Grundstucksberechtigten.

- erlaubt die In-Obhut-Name von unkastrierten Halterkatzen und die Ermittlung von
Haltungspersonen.

- Dbietet bel Halterkatzen — nur bei erfolgloser Halter-Ermittlung! — Rechtssicherheit bei der
unmittelbaren Ausfuhrung der Kastration (fehlende OWi-Ahndung nicht so schlimm!
- Kastrations-Fakten schaffen).

- wird nur anlassbezogen kontrolliert, also kein uberfordernder Aufwand.
- entlastet die Tierheime durch gekennzeichnete Haltertiere.
- klare Spielregeln.

- Aufgeschlossenheit und Verstandnis seitens der Bevolkerung. L8

Baden Wiirttemberg
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Liste der genannten Gerichtsentscheidungen (nach Datum sortiert)

VG Gielden, Urteil vom 30.05.1994 — 7 E 358/92

VG Aachen Urteil vom 29.12.2009 — 6 K 2135/08

VGH HE, Beschluss vom 23.11.2017 — 2 A 890/16
BVerwG Urteil vom 26.4.2018 — 3 C 24/16

OVG RP, Urteil vom 20.11.2018 — 7 A 10624/18

VG Kéln, Urteil vom 17.07.2019 — 21 K 12337/16

VG Wurzburg, Urteil vom 04.11.2019 — W 8 K 19.842
BVerwG, Urteil vom 27.2.2020 — 3 C 11/18

OLG Oldenburg, Beschluss vom 07.10.2020 — 1 W 17/20

Stabsstelle

der Landesbeauftragten fur

Tierschutz BW

VG Kassel, Urteil vom 12.10.2022 — 7 K 900/19.KS
(unveroffentlicht)

OVG NRW, Urteil vom 11.05.2023 - 20 A 3487/19

VG Schwerin, Urteil vom 14.06.2023 — 7 A 114/22 SN
(unveroffentlicht)

OVG MYV, Beschluss vom 15.04.2024 — 1 LZ 464/23 OVG
BVerwG, Beschluss vom 26.06.2024 — 3B 15/23
OLG Celle, Urteil vom 26. Februar 2025 — 14 U 53/24

£ <)
S <) »

Baden-Wiirttemberg
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Stabsstelle

der Landesbeauftragten fur

Tierschutz BW

Fur eine tiergerechte Haltung und
eine gute Mensch-Tier-Beziehung.

Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit!

tierschutzbeauftragte@mir.bwl.de

7

Baden-Wiirttemberg
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Rechtliche Eilnordnung verwilderter Katzen

— Fundrecht
Die Voraussetzungen des Fundrechts:

Grunde fur den

§ 965 Abs. 1 BGB: Wer eine Emg Sache ist _verloren, wenn sie Besitzverlust —
verlererE Sedlhe FrelErn besitz-, aber nicht herrenlos ist. / irrelevant
und an sich nimmt, ... / \ _ _ _

Nicht herrenlos = es Besitzlos = niemand hat die

tatsachliche Sachherrschaft

uber die Sache \

BloRRe Besitzlockerung
(§ 856 Abs. 2 BGB). Bsp.:

- Freigangerkatze

gibt einen Eigentumer

der Sache

- Katze allein daheim

Besitz = tatsachliche
Sachherrschaft (§ 854 BGB)

Besitzverlust, aber sofortiger
Besitzubergang auf jemand anderen.
Bsp.:

- Tod des Eigentumers, denn
Besitzubergang auf Erben.(§.-857 BGB)

- Abgabe beim Tierheim £S'R

n-Wiirttemberg

MINISTERIUM FUR LANDLICHEN RAUM UND VERBRAUCHERSCHUTZ

J
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Eigentum = Rechtsbeziehung € -
. : “rr—-/f)
zwischen einer Person und 7
einer Sache
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Rechtliche Einordnung verwilderter Katzen }
Dl Vo

Bundesrnimsmm,m fiir £ 3hrung und Landwirtschaft

- Ni los
Die Voraussetzungen des Fundrechts: Nicht herren

HAUSANSCHRIFT WilhelmstraRe 54,1017 Berlin

TELEFON  +49 30 180 529 3897
Bund der Katzenfreunde e. V. EMALL 321@bmelbung
Oberhachinger Str. 24 3 DS

- 1 mand (mehr) . INTERNET  www, mel.de
VerW]_ld.erte Katzen: an denen nie . d . ue.r Regel 82031 GHinwald GESCHAFTSZEICHEN 321-02600%034#043
Besitz hat (=freilebende Katzen), sind in a

als nicht herrenlos, also als ,verloren” zu behandeln.

DATUM  17. Dezember 2024

Sehr geehr-,

nd

- 4/16 verwahrloster Hu

’ BverWG' Urt V- 264 18 3 C 2 / 27) herzlichen Dank fiir Ihre Schreiben vom 18, Oktober und 15. November 2024 zum Thema Tier-
Rn' schutz be%nd Ihrer Bitte um Darlegung einer Definition des Fundtierbe-

* OVG RF)’ Urt V. 201118 - 7 A 10624/18 (Rn 4, : griffs in diesem Kontext. ' ‘ MR IEioe

nicht geChippte und nicht tatowerten Katze Vorbehaltlich der Auff. der fiir den Vollzug d h
=] orbenaltlich der Ay assung der fiir den-Vo zug des Tiersc utzgesetzes zustandigen Landes-
n. 25) behdrden kann ich Thnen diesbeziiglich Folgendes Mmitteilen;
W 1119 - W 8 K 19842 (R g i en:
« VG Wurzburg, Urt. v. 4.

unma]’kie]’ te Kat 7@ Da.s Bqndesmlnlstenum f'ur Ernahr.L.mg und Landwirtschaft (BMEL) vertritt die Auffassung dass
6 2 023 ,7 A bei aufgefundenen Haustieren zunichst von der Regelverm utung auszugehen ist, dass es sich
VG SChWe-r-'ln 1st S"[Ch uns_-l Ch er, U-rt V. 140 . um. Fundtiere handelt. Diese Einschatzung wird auch durch das Urteil des Bundesverwaltungs-
° h 1 ht) S 8 _ 1 O gerichtes vom 26 April 2018 gestiitzt, nach dem die Eigentur_nsa ufgabe an einem Tier durch
114/ 2 2 SN (UnveTOffent 1C r - Aussetzen oder Zuriicklassen nicht wirksam maglich ist (Dereliktion, § 959 BGB), da gegen ein
2 5 buRgeldbewehrtes Verbotsgesetz verstoRen wiirde. Denn nach § 3 Nummer 3 Vdes Tierschutz-
o BMEL—SCh]’e lb en vom 17 12 . 24 Und vom 14 O 1 Besetzes ist es verboten, ein in der Obhut des Menschen gehaltenes Tier auszusetzen oder es
2urtckzulassen, ym sich seiner zu entledigen oder sich der Halter- oder Betreuerpflicht zu ent-




Rechtliche Einordnung verwilderter Katzen

Stabsstelle
— Fundrecht der Landesbeauftragten fir
Die Voraussetzungen des Fundrechts: Tierschutz BW

gefunden und an sich genommen

An sich nehmen = Besitzbegrundung
1Sv § 854 Abs. 1 BGB = Erlangung der -tk
tatsachlichen Sachherrschaft uber

Finden = @ die Sache mit dahingehendem
Wahrnehmung ‘ L % Besitzbegrundungswillen
‘ »

der Sache als
verloren

- (Erst) mit dem Einfangen der Katze
wird das Fundrecht anwendbar!

Baden \Wurttemberg
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Rechtliche Einordnung verwilderter Katzen
— Fundrecht
Die Voraussetzungen des Fundrechts: an sich genommen

Stabsstelle

der Landesbeauftragten fur

Tierschutz BW

-  Futtern aulRerhalb von Gebauden
= Halter/Betreuungspflichtiger i.S.v. § 2 TierSchG (VG Aachen 2009);
anderslautende kommunale Websites sind Unsinn!

- Emnmaliges, sporadisches oder gelegentliches Futtern
= An sich nehmen

- Regelmaliges Futtern
= An sich nehmen, also ggfs. Findereigenschaft? (mit Anzeigepflicht,
Versorgungspflicht und Ablieferungsrecht bei der Fundbehdrde)

- Ja, Staudinger/Heinze (2020) § 965 Rn. 9

- Nein, MUKo/Oechsler (2023) § 965 Rn. 10

- Bisherige Gerichtsentscheidungen gehen nur auf Halterstellung
ein, Fundrecht wird ubersehen.

Staudinger-Ansicht ist abzulehnen; sie wird in dieser FoBlmcht

weiter zugrunde gelegt. &

Baden Wurttemberg
Slgrld Gies _ Beh('jrdlicher Umgang mlt Verwilderten Katzen MINISTERIUM FUR LANDLI CHEN RAUM UND VERBRAUCHER SCHUTZ



Die Voraussetzungen fur die Anwendbarkeit des Fundrechts

§ 965 Abs. 1 BGB: Wer eine Eine Sache ist verloren, wenn sie

verlorene Sache findet und besitz-, aber nicht herrenlos ist.
an sich nimmt, ...

Herrenlosigkeit bei ausgesetzten (Haus-)tieren und ihren Nachkommen

fﬁ 959 Aufgabe des Eigentums: Eine bewegliche h KES S. 1 Nr. 3 TierSchG: Es ist verboten, ein ... h
Sache wird herrenlos, wenn der Eigentumer in gehaltenes Tier auszusetzen oder es

der Absicht, auf das Eigentum zu verzichten, VETSUS | zuriickzulassen, um sich seiner zu entledigen oder
@en Besitz der Sache aufgibt. (= sog. Dereliktion)j Qich der Halter- oder Betreuerpflicht zu entziehen, )

/ﬁ 134 BGB Gesetzliches Verbot: )
m— Ein Rechtsgeschaft, das gegen I 7,

BVerwG 2018 Fazit: Ein ein gesetzliches Verbot verstoRt, 172 Y Gl /P

Haustier bleibt im Eigentum, | |ist nichtig, wenn sich nicht aus T | LY, o ’v A

wenn es ausgesetzt wird. \dem Gesetz ein anderes ergibt. ) § & '}

Y

Stabsstelle > OVGRP 2018 ‘ B setzt sich das Eigentum
der Landesbeauftragten fur -2 VG thrzburg 2019 ?: :’« an den Nachkommen

Tierschutz BW - VG Kéln 2019; anschlieRend fort, §§ 953, 99 BGB.
OVG NRW 2023 (BVerwG 2024) (VGH HE 2017)




Die Voraussetzungen fur die Anwendbarkeit des Fundrechts

§ 965 Abs. 1 BGB: Wer eine
verlorene Sache findet und
an sich nimmt, ...

Eine Sache ist verloren, wenn sie
besitz-, aber nicht herrenlos ist.

' w8

oAl
© Diane Hafer

Herrenlosigkeit als Beweislastfrage

BVerwG 2018: ,Das Fundrecht zielt darauf, der Gefahr eines dauerhaften Verlustes von Sachen zu begegnen, und schiitzt
so das Eigentum. Entsprechend haben die offentlich-rechtlichen Aufgaben der Fundbehorden eine polizeirechtliche
Ausrichtung. Das gebietet, eine hinreichende Wahrscheinlichkeit fur das Vorliegen einer Fundsache ausreichen zu lassen. Dem
entspricht der in einer Fundsituation typischerweise bestehende Beweisnotstand. Die Eigentumsvermutung des Besitzes (§
1006 BGB) greift nicht und auch sonst fehlt es regelmaRig an Anhaltspunkten, auf deren Grundlage sich Eigentum belastbar
feststellen lief3e. Sollen Sinn und Zweck des Fundrechts nicht unterlaufen werden, ist dem beweisrechtlich Rechnung zu tragen.
Es bedarf daher keines Eigentumsnachweises (vgl. VGH Bremen, Urteil vom 13. Dezember 1955 - BA 66/55 - ...).

Vielmehr ist von einer Fundsache schon dann auszugehen,
wenn Eigentum an einer besitzlosen Sache nicht mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen
werden kann. Das gilt entsprechend fur Fundtiere.”

Grundsatzannahme: das Tier steht

Anhaltspunkte, Hinweise
iIm Eigentum von jemandem.

far Herrenlosigkeit?

Hinreichende Sicherheit
fur Herrenlosigkeit?

der Landesbeauftragten fur > OVG RP 2018 Sy
. &@‘ﬁw
Nerschutz BW > VG Wirzburg 2019

Baden-Wiirttemberg
9 OVG NRW 2023 We'i-cht n-i.Cht ab. MINISTERIUM FUR LANDLICHEN RAUM UND VERBRAUCHERSCHUTZ



Die Voraussetzungen fur die Anwendbarkeit des Fundrechts

§ 965 Abs. 1 BGB: Wer eine

verlorene Sache findet und Eine Sache ist verloren, wenn sie
an sich nimmt, ... besitz-, aber nicht herrenlos ist.

Herrenlosigkeit bei entwichenen (Haus-)tieren

und ithren Nachkommen

fﬁ 959 Aufgabe des Eigentums: Eine bewegliche
Sache wird herrenlos, wenn der Eigentumer in
der Absicht, auf das Eigentum zu verzichten,

@en Besitz der Sache aufgibt. (= sog. Dereliktion)j

~

Praktische Fragen: Dereliktion wirksam?!

 Ermuttelbarkeit, ob das Tier
ausgesetzt/zuruckgelassen
wurde oder entwichen ist?

Tier entweicht =
Besitzaufgabe?!

Eigentumer findet sich mit
dem Verlust endgultig ab
= Eilgentumsverzichtsabsicht?!

Juristische Fragen:

* (Gibt der Eigentumer den Besitz
auf, wenn das Tier agiert?

 Muss der Eigentumer seine

. Ermittelbarkeit. ob der Fazit: Bei entwichenen Eigentumsverzichtgbsicht kundtun:
Eigentumer inzwischen die | Tieren ist eine Dereliktion B sl zenaeting
Eigentumsverzichtsabsicht [ eVtl juristisch moglhch, aber VEIZEEE I Ul z7e 1t11?g:2

Baden-Wiirttemberg

kundgetan hat?
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Die Voraussetzungen fur die Anwendbarkeit des Fundrechts

§ 965 Abs. 1 BGB: Wer eine Eine Sache ist verloren, wenn sie
verlorene Sache findet und besitz-, aber nicht herrenlos ist.

an sich nimmt, ...

Herrenlosigkeit bei verwahrlosten (Haus-)tieren und ihren

L ,‘.«

Nachkommen bei lokaler Existenz einer freilebenden Population:

.© Tierschutzverein =%

Umstritten, im Ergebnis abzulehnen.
Eigentumsvermutung des BVerwG 2018 greift.

BVerwG 2018: erwahnt,
dass es bei Hunden
keine freilebende
Population gibt.

Moalin Ratzeburg

Pro (VG Kassel 2022): Es gibt bei freilebenden Katzen auch

entwichene, an denen das Eigentum inzwischen wirksam
aufgegeben wurde. Es gibt also herrenlose freilebende Katzen.
Contra: In welcher Auffindesituation ist die Wahrscheinlichkeit
Jhinreichend’, dass die konkrete Katze herrenlos ist?

—> Fallgruppenbildung erscheint nicht moglich.

Pro (VG Schwerin 2023): Das ,Endziel der fundrechtlichen Verwahrung — die Sache wieder an
den Eigentumer zuruckzugeben — ist bei freilebender Population nicht erreichbar. 2 Nicht-
Anwendbarkeit des Fundrechts wegen ,teleologischer Reduktion”.

Contra: Die Existenz des § 984 BGB (Schatzfund) bedeutet, dass der Gesetzgeber bei Nicht-
Ermittelbarkeit des Eigentumers nur die ,lange verborgene Sache” aus dem normalen Fundrecht
herausnehmen will. Fur weitere Arten von Fundsachen braucht es deshalb eine Analogie.
BVerwG 2018: Der Gesetzgeber setzte sich mehrfach mit Tieren im Fundrecht auseinander und
schuf nie andere Regeln fur das Tierfundrecht. 2 Planwidrige Regelungslucke liegt nicht vor.

T -
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Die Voraussetzungen fur die Anwendbarkeit des F7ﬁ/960 BGB Wilde Tiere: \
nge

§ 965 Abs. 1 BGB: Wer eine Eine Sache ist verloren, wenn sie

verlorene Sache findet und | besitz-, aber nicht herrenlos ist.
an sich nimmt, ...

Herrenlosigkeit bei wilden Tieren i.S.v. § 960 BGB

St. Rspr.: Wilde Tiere 1.S.v. § 960 BGB = diejenigen
Tiere, die keine Haustiere sind, d. h.,, die
normalerweise (gattungsmaRig) nicht unter
menschlicher Herrschaft leben, wobel auch die
Region, in der die Tiere leben, mit heranzuziehen ist.*

 Hauskatze*, Hund*, Kuh, Hausschwein = Wilde Tiere
 Wildkatze, Reh, Wildschwein = wilde Tiere in Dtl.

» Krokodil, Affe, Meerschweinchen, Schmuckschildkroten*
= wilde Tiere in Dtl. (aber in manchen Regionen
angesiedelt, also dort inzwischen wilde Tiere?)

 Waschbar = in Dtl. inzwischen wildes Tier, weil
erfolgreich angesiedelt

(1) Wilde Tiere sind herrenlos, sola

sie sich . Wilde
Tiere in Tiergarten und Fische in
Teichen oder anderen geschlossenen
Privatgewassern sind nicht herrenlos.

(2) Erlangt ein gefangenes wildes Tier
die Fretheit wieder, so wird es
herrenlos, wenn der Eilgentumer
das Tier unverzuglich oder
wenn er die

(3) Ein gezahmtes [wildes] Tier wird
herrenlos, wenn es

Fazit: bel wilden Tieren kann man
von Herrenlosigkeit ausgehen,
solange keine Anhaltspunkte fur
Eigentum vorliegen.

\ . an den ihm bestimmten Ort

e P
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Die Voraussetzungen fur die Anwendbarkeit des Fundrechts

§ 965 Abs. 1 BGB: Wer eine Eine Sache ist verloren, wenn sie

verlorene Sache findet und
an sich nimmt, ...

besitz-, aber nicht herrenlos ist.

Herrenlosigkeit bei ausgesetzten wilden Tieren und ithren Nachkommen

/(960 BGB Wilde Tiere: \

(2) Erlangt ein gefangenes wildes

Tier die Freiheit wieder, so wird es

herrenlos, wenn der

Eigentumer das Tier unverzuglich
oder wenn er die

(3) Ein gezahmtes [wildes] Tier wird

herrenlos, wenn es
, an den thm bestimmten Ort/

der Landesbeauftragten fur

Tierschutz BW

VETrSuUS

/ﬁ 3 S. 1 Nr. 3 TierSch@G: Es ist verboten, ein im Haus,\
Betrieb oder sonst in Obhut des Menschen
gehaltenes Tier auszusetzen oder es

zuruckzulassen, um sich seiner zu entledigen oder
@Lch der Halter- oder Betreuerpflicht zu entziehen, V.

/ﬁ 134 BGB Gesetzliches Verbot: )
Ein Rechtsgeschaft, das gegen
ein gesetzliches Verbot verstofit,

1St nichtig, wenn sich nicht aus Nicht-Verfolgung und
@em Gesetz ein anderes ergibt. V. Gewohnheits-Ablegung #

Rechtsgeschaft, d.h.

§ 134 BGB passt nicht (noch
keine Rechtsprechung
ergangen!)



Die Voraussetzungen fur die Anwendbarkelt des Fundrechts

§ 965 Abs. 1 BGB: Wer eine Eine Sache ist verloren, wenn sie -
verlpreng Sache findet und besitz-, aber nicht herrenlos ist. el ester
an sich nimmt, ... ~verwilderten”
Fazit: Welche Tiere sind herrenlos? Zustar_ldS des
" 1 Herrenlosigkeit bei im Gebiet um den Fundort Haustlergs,
Wwenn s m

naturlich vorkommenden wilden Tieren, weill diese © Tierschutzverein  * 4
« gem. § 960 Abs. 1 herrenlos sind oder - . :
4R eine wild
* gem. § 960 Abs. 2 oder Abs. 3 BGB regelmalig lebende Population d
nach kurzer Zeit in Freiheit herrenlos werden ebende Population der

. | | . | g
(ob sie ausgesetzt wurden oder nicht, ist egal). fraglichen Tierart gibt:

Mélin Ratzeburg seinem Umfeld

Herrenlosigkeit wegen ,verwahrlosten’/*verwilderten” Zustands des VG Schwerin 2023: Nicht-
Haustieres? Anwendbarkett des Fundrechts

" ; Contra: Aussetzungen sind unwirksam. Bel entwichenen wegen teleologischer Reduktion.
Tieren Dereliktion evtl. juristisch moglich, aber meistens Contra: Analogie-Verbot des
nicht ermittelbar. =2 Eigentum ist moglich an Haustieren, BVerwG 2018.
die schon sehr lange oder seit ihrer Geburt ohne Umstritten, aber eigentlich klar,
=8 menschliche Zuwendung leben 2 Eigentum kann nicht dass die Eigentumsvermutung
'mit ,hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. greift. o,
e - Eigentumsvermutung fur alle.
v© Dlane Hafer Y ‘

Baden- Wurttemberg

MINISTERIUM FUR LANDLICHEN RAUM UND VERBRAUCHERSCHUTZ



	Folie 1: Die rechtliche Situation freilebender Katzen   und Katzenschutzverordnungen  auf Grundlage von § 13b TierSchG
	Folie 2: Überblick 
	Folie 3: Die Ist-Situation freilebender Katzen 
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6: Rechtliche Einordnung verwilderter Katzen  – Abgrenzung
	Folie 7: Rechtliche Einordnung freilebender Katzen – Fundrecht 
	Folie 8: Rechtliche Einordnung verwilderter Katzen  – Jagdrecht?
	Folie 9: Zentrale Inhalte  einer KatzenSchVO
	Folie 10: Katzenschutzverordnungen in BW
	Folie 11: Erlassvoraussetzungen  für eine KatzenSchVO
	Folie 12: Erlassvoraussetzungen           für eine KatzenSchVO
	Folie 13: Erlassvoraussetzungen  für eine KatzenSchVO
	Folie 14: Erlassvoraussetzungen  für eine KatzenSchVO  Das Veterinäramt als Informationslieferant
	Folie 15: Erlassvoraussetzungen  für eine KatzenSchVO  Die Ehrenamtlichen/das Tierheim als Informationslieferanten
	Folie 16: Erlassvoraussetzungen  für eine KatzenSchVO  Andere Datenlieferanten
	Folie 17: Kastrationspflicht bzgl. Halterkatzen = verhältnismäßiger Eingriff ins verfassungs-rechtliche Eigentumsrecht (Art. 14 GG) 
	Folie 18: Gebietsfestlegung in der KatzenSchVO
	Folie 19
	Folie 20: Mehr zur Abgrenzung verwilderter Katzen mit Besitzer/ohne Besitzer
	Folie 21: Betretungsrecht für Privatgelände mit freilebenden Katzen;  
	Folie 22: Betretungsrecht für Privatgelände mit freilebenden Katzen;  
	Folie 23: Finanzierungsfragen
	Folie 24: Argumente für die KatzenSchVO
	Folie 25
	Folie 26
	Folie 27
	Folie 28: Rechtliche Einordnung verwilderter Katzen  – Fundrecht 
	Folie 29: Rechtliche Einordnung verwilderter Katzen  – Fundrecht 
	Folie 30: Rechtliche Einordnung verwilderter Katzen  – Fundrecht 
	Folie 31
	Folie 32
	Folie 33
	Folie 34
	Folie 35
	Folie 36
	Folie 37

